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INSTITUT (J B(JRGE�CHES RECHT 
Recht ls nschaftl e Fakultät 

Karl ran ens-Unlv r�. t Graz 
A-801 Gr�", Unl�e ,Iä platz 3 

\ r · , 

Univ .-prof.Dr. Vi� or STEININGER 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

A-1010 W i e n 

U}:'. ���lrl Renner-Ring 3 
im W e g e des R e k t o r  s 

!<AAL - F NMlS - fM/v ,"lT 
[\Qkar":::t 

der" 0chtswi:;ss-' '" ;,ftliGhe,, f� .. ',' ,',t 
ur ' c: : '  ' I-: ,chaftswisso:,­

��, . :, ,:.;'I,)rl F::kultät 

E'I::r ' am - 4 :; iJ' '\I' 10):;" 
....... ' • i1l·� • '�JH.,.J.,J 

Zahl ",,,,�,,,,. d .,., mit 

Entsprechend dem Erlaß des BMJ vom 27.9.1985 werden 25 Aus­

fertigungen der dem BMJ vorgelegten Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrats mit der Bitte um Kenntnisnahme übermittelt. 

Beilagen 
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INSTITUT FOR BORGERLICHES RECHT 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Karl-Franzens-Unlversltilt Graz 
A-8010 Graz, Unlversltiltsplatz 3 

Univ.-Prof.Dr. Viktor STEININGER 

S T EL L U N G N A H  M E 

zum Entwurf eines Ehenamensrechtsänderungs�esetzes 1985 (der we­
sentliche Text des Entwurfes wird dieser Stellungnahme beigelegt) 

1) Den Anlaß des Reformvorhabens bildet die Aufhebung des § 93 
ABGB-wegen seines gleichheitswidrigen Abs 2 durch den Verfas­
sungsgerichtshof mit Wirkung ab 1.3.1986. Die Tendenz des Re­
formvorhabens - eine rasche Regelung zu treffen:-dIe-sIch-In­
däs-bestehende Normensystem einfügt und die vom Verfassungs­
gerichtshof gerügten Mängel des derzeit noch geltenden § 93 
vermeidet, nicht aber größere, umfassende Reformen bisheriger 
namensrechtlicher Grundsätze ins Auge zu fassen (Erläuterun­
gen S 11) - ist sicherlich zu rechtfertigen und wird der vor-liegenden Stellungnahme ����_���!����_��2�����_2�!�2!. 

2) Demgemäß erscheint es unproblematisch, den bisherigen Abs 3 
beizubehalten und den Äbs-2-nünmehr-gleichheitskonform-sö-zu 
förmülIeren:-wie er offensIch tlich vön-Änfängan�hatte-fOrmuliert_ 
werden sollen. 

3) Prinzipiell unproblematisch erscheint auch die neue Lösung des 
Äbs-r:-söweIt-es-sIch-üm-dessen Sätze 1 bis 3 iVm dem neu vor­
gesehenen § 93a ABGB handelt. Zur-PräzIsIerüng-der Verordnungs­
ermächtigung-än-den-BM für Justiz söllte-3edöch-dem-§-93ä-Äbs-2 
etwä-föIgender Satz angefügt werden: " Sie ist spätestens-bIs---
10. Dezember im Bundesgesetzblatt kundzumachen und wirkt 
für Eheschließungen ab dem folgenden 1. Jänner" . Demgemäß sollte 
auch in den Übergangsbestimmungen dem § 2 etwa folgender Satz 
hinzugefügt werden:-"DIe-PeststeIlung Ist bis spätestens 10. 
Dezember-r986 im Bundesgesetzbla tt kundzumachen " '. 

4) Nicht gerechtfertigt erscheint jedoch § 93 Abs 1 Satz 4, für 
den-übrIgens-äüch-dIe " Erläuterungen" nicht-dIe-Spür-eIner 
Begründung anführen. Für ihn besteht keIn-schützwürdIges-Se­
dürfnIs-der Ehegatten (a) ; seine Gesetzwerdüng-würde-zü-ün:­
nötIgen Schwierigkeiten führen (b) , insbesondere zu Lasten-der 
���!!§��§=�!§���-mIt-eventuell geradezu 2��!�����=��§��§��§��§ (c). 

a) Die Brautleute müssen wissen, daß sie v o r  d e r  Ehe­
schließung den bisherigen Mannes- oder den bisherigen 
Frauennamen als gemeinsamen Familiennamen bestimmen können 
(§ 93 Abs 1 Satz 1 und 2 idF des Entwurfes) . Wenn sie sich 
auf eine solche Namensbestimmung nicht einigen können oder 
wollen müssen sie wissen, welcher dieser beiden bisheri­
gen Namen kraft Gesetzes bei der Eheschließung ihr gemein­
samer Familienname würde. Das ergibt sich aus § 93 Abs 1 
Satz 3 iVm § 93a idF des Entwurfes. Sichergestellt sollte 
werden, ���_���_����!!��!�_���_�!�����§��§!�§-3edenfalls 
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vor der Eheschließung über diese eben genannten Bestimmun­
gen informiert werden. Überdies wird auf absehbare Zeit 
ohnehIn-vöräüssIchtlIch nur der bisherige Mannesname kraft 
Gesetzes als gemeinsamer Familienname der Ehegatten in 
Betracht kommen. Jedenfalls besteht für die Brautleute vor 
der Eheschließung eindeutige Klarheit darüber, welchen Na­
men sie ab�der Eheschließung gemeinsam zu führen haben wer­
den. Wenn sie in Kenntnis dieser Situation heiraten, be­
steht keinerlei Notwendigkeit, ihnen dennoch nach der Ehe­
schließung die Möglichkeit einer Änderung dieses bereits 
erworbenen g�meinsaffien Familiennamens durch Erklärung ge­
genüber dem Standesbeamten zu geben. Es ist vor allem auch 
überhaupt nicht zu erkennen, welches schutzwürdige Bedürf­
nis der Gatten für die von § 93 Abs 1 Satz 4 vorgeschlage­
ne Möglichkeit ins Treffen geführt werden könnte. Daher 
erscheint es auch sehr bezeichnend, daß - wie erwähnt -die "Erläuterungen" für diese Möglichkeit keine Begründung 
anführen. 

b) Diese' ;von § 94 Abs 1 Satz 4 vorgesehene nachträgliche Na­
mensbestimmung soll wirksam werden, sofern die Urkunde 
hierüber dem Standesbeamten innerhalb eines Jahres nach 
der Eheschließung zukommt. Zu den in formaler Hinsicht 
vergleichbaren Bestimmungen der §§ 63, 64 EheG und des 
§ 162d Abs 1 ABGB wird gelehrt, daß die namens rechtliche 
Wirksamkeit der entsprechenden Erklärung-Im-Möment-des-­
EIntreffens der diesbezüglichen Urkunde beIm-Ständesbeam­
ten-eIntrItt. Dieser Moment ist jedoch in der Regel nicht 
exakt-feststellbar, weil beim Standesamt für einlaufende 
Geschäftsstücke keine dem Grundbuchsrecht vergleichbare 
Eingangsstampiglie mit dem Vermerk der Minute des Einlan­
gens vorgesehen ist. Man könnte daher auch auf die Idee 
kommen, bezüglich des Zeitpunktes der namensrechtlichen 
Wirkungen § 903 Satz 1 ABGB anzuwenden, welcher lautet: 
"Ein Recht, dessen Erwerbung an einen bestimmten Tag ge­
bunden ist, wird mit dem Anfang dieses Tages erworben". 
Unabhängig davon, wie die Frage des genauen Wirksamkeits­
beginns namensrechtlicher Erklärungen beantwortet wird, 
können groteske Ergebnisse sogar und gerade dann eintre­
ten, wenn ein Standesbeamter in vorbildlicher Weise die 
Minute des Einlangens einer nachträglichen Namensbestim­
mung im Sinne des Abs 1 Satz 4 festgehalten hätte. Zur 
Verdeutlichung diene das unter c) angeführte Beispiel, 
bei welchem mit den Erläuterungen (S 18) vorausgesetzt 
wird, daß die vor der Wirksamkeit dieser nachträglichen 
Namensbestimmung geborenen ehelichen Kinder den bisheri­
gen gemeinsamen Familiennamen ihrer Eltern behalten, die 
nachher geborenen ehelichen Geschwister jedoch den geän­
derten Familiennamen führen müssen. 

c) Ein Ehepaar nimmt innerhalb eines Jahres nach der Ehe­
schließung eine nachträgliche Namensbestimmung gemäß § 93 
Abs 1 Satz 4 vor. Durch eine Verzögerung im Bereich der 
Post erfolgt die Zustellung der diesbezüglichen Urkunde 
an das Standesamt weit später als erwartet. Die Ehefrau 
bringt eineiiqe Zwillinqe zur Welt. Das eine Kind wird 
5 Minuten-vör-dem-wIrksämwerden der Namensänderung gebo­
ren, das andere Kind 5 Minuten nach diesem Zeitpunkt. 
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Diese eineiigen ehelich geborenen Zwillinge müßten daher 
kraft Gesetzes verschiedene Familiennamen führen. Eine 
solche Konsequenz des neu vorgeschlagenen § 93 Abs 1 Satz 4 
mutet gerädezü-grotesk an und kann wohl durch nichts ge­
rechtfertigt werden:-Der Ausweg, den die Erläuterungen 
(S 18) vorsehen, nämlich den Familiennamen des früher ge­
borenen ehelichen Kindes nach dem alten Namensänderungs­
gesetz aus der NS-Zeit dem neuen Familiennamen anpassen 
zu lassen, kann wohl ebenfalls nicht als befriedigend an­
gesehen werden; ganz abgesehen von den Kostenfolgen, die 
mit diesem Weg verbunden sein können. 

5) Es wird daher vorgeschlagen, den Satz 4 des § 93 Abs 1 ersatzlos 
zu streichen. BIese-StreIchung mÜßte-nätürlich Konsequenzen-für­
dIe-In-ArtIkel 11 vorgesehenen Änderungen des Personenstandsge­
setzes haben. Diese Konsequenzen brauchen hier jedoch nicht im 
Detail erörtert zu werden. 

Graz, am 30. 10.1985 

Beilage: 
Entwurf text JMZ 4402/104-1 1/85 (Auszug) 
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Tex t gegc :.Ube r::: tc l::' unrj 

5 �J. Die �hega��en 
haben den glcichcn 
�amilicnnamcn zu führen. 
Dic�er iG� der Fam i l i enname 
dCG Manne�. e� �ei denn. die 
Verlobten 'MÜrden vor der 
I::he�chlicßunq in 
öffentlicher oder öffentlich 
beglaubigter Ur�unde den 
�amiliennamcn der Prau al� 
gemeinzamen Familiennamen 3\ be�timmen. A, � 

lct der �amilienname dez 
Manne� gemeincamer 
Familienname. co hat die 
�rau da::: höch�tper�önliche 
Recht . bei der Yührung 
diecec ?amiliennamcn:::. auch 
im Verkehr mit Behörden. 
ihren bi :::her ige n 
�amilicnnamen un ter Setzung 
einec Bindectr i ch� 

nachzu�tellen. Sie hat da::: 
Recht zu verlangen . daß �ie 
in Urkunden aller �rt mit 
diecem Doppelnamen 
bezeiChne t �ird. Die �ührung 
der Perzonen:::tandzbücher und 

die Ausste!lung von 
Per�onen�tand:::urkunden 
werden durch diese 

Anordnungen nicht berührt. 
1959C 

.'\ 

i 
d 

/ ' .. �,/ ' 

l . 
S 93. OIe Ehega tten ( haben den gleiChen 

\ 
�

�amiliennamen zu fUhren. 
. Die:::er ict der Pamilielln.:l:ne 

einec der �hegatten. den die 
VerlObten vor oder bei der 
ehe::: ch lieBung in 

öf fentlicher oder öffentliCh 
beg laub i gter Urkunde a1::: 
gemcincamen Familiennamen 
bectimmt haben.5Mangelz 
einer solchen Bestimmung 
wird der Pamilienname des 
Mannc� oder der Prau 
gemein�amer Pamilienname. j e 
n.lchdem ob der 
Bundecmini�ter für Juctiz 
den einen oder den anderen 
auf Grund dez § 9�� 

�allgemcin festgectell: hat. 
�ln dic:::c� Fall können die 
��hegatten die im zweiten 

/ ro "t-? .. "n .... s:"" .. te Qe�"; ... ..,u ... ,.. <\ WU '- �4"�-:-"\"'&.&� .., _I....�uuu .... ":1 

! de::: gemclnZ.1men 

I
" F ami 1 i cnnamen� wi rK�ar.l 

n.1chholen. :::o tern die 
UrKunde �em Standezbeam�en 

l innerhalb eine� Jahre::: na�h 
'
'-der E!lezchlieBu71g zukommt.. 

Derj eni ge Ehegat�e. de� 
nach l\bs. 1 den 
�amilienn�men dez ande:en 
�h egat tcn al� gemeinsamc� 
�arnil iennamen zu führen hat. 

h�t da� Recnt. sci�cn 
biche ri gen �amiliennamcn 
unter Sctz�ng �inc� 
Bindestrich::: nachzuctellen. 
�r h.:lt d.1::: Recht zu 

verla ngen. daß er in 
Urkunden aller Art mit 
diesem Doppelnamen 
bezeiChnet �ird. Die �ührung 
der Perconcnctandcbücher und 
die hu::::::tellung von 
Perconen:::tand�urkundcn 
werden durch di e�e 

hnordnungcn ni Cht berührt. 
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'" . 

� ro fa=i l ienn�m e . der 
ven c nc= trüheren �heg�ttcn 
�u= c ne� ge�chiedenen oder 
au!gehobenen �h� abgl ei tet 
wird. darf �eder im sinn dc� 
�b�. ! al= gemcin=amer 
�amilicnname gcfUh�t oder 
be�timmt noch im Sinn de� 
�b=. 2 nachge�tellt werden: 
dann beziehen zieh die 
Ab�. 1 und 2 auf den zuletzt 
vor der Schließung der 
geschiedenen oder 
aufgehobenen Ehe geführ L en 
Pa;nilicnnamen. 

19�9C 

/ 

, 

Ein Familienname. �er 
von einem früheren Ehegatten 
a�= einer ;c�chie�cncn oder 
aufgehObenen �he abgeleitet 

�irj. da�t wede� im Sinn de� 
�b�. 1 al� gemein�amer 
Fa�ilienn3mc geführt oder 
be�L i�mt noch im Sinn d c� 

\ -­

'> / . .!. I 

Ah�. 2 nachge=tellt �erden ; I 

dann beziehen eich die f 
1\b�. 1 und 2 auf den zuletzt \ 
vor der Schließung der J 
ge�chiedencn oder i 
aufgehobenen Ehe geführten I 
?amiliennamen. 

S 93a. Der 
Bunde�minicter tür Ju�tiz 
hat durch Verordnung a1= 
na ch § 93 Ab�. 1 dritter 
Satz zu f ü hrenden 
gemeincarne n Familiennamen 
ent�eder den Pamiliennamen 
dez Mannez oder den der Frau 
feztzu�tellen. je nachdem ob 
nach ztatisti�chero 
Ermittlungen in: 
vorangegangenen Kalenderjahr 
der eine oder der andere 
häufiger als �o:ge einer 
Eheschließung gemeinsamer 
Pami l ienname ge�orden ist. 

Eine erneute 
Fczt.�t.ellung i�t 
vorzunehmen. weron �ich nach 
den �t.at.ietiechen 
�rmi ttlunge n ein Wecheel zum 
Familiennamen dee anderen 
Ehegatt en e rg i bt. 
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I\rt.i�el 111 

übcrg3ng�be�timmungen 

i� aei Ehe�chließungen. die im J3hr 1986 
. , 

-

�tatt.gefundcn haben. i�t. § 93 I\b�. 1 drit.ter S3tz ARGE 

ohne cie�bezü g1iche Fc�t�t.ellung dc� Bunde�mini�t.er� für 

Ju�tiz �o anzuwenden. 
'
daß mangel� Be�timmung de� 

gemeineamen Familienn3rncn� durch die Verlobt.en der 

Familienname dez Manne� gemeinsamer Familienname wird. 

S 2. Der Fe�tzt.ellung des Bundc�mini�ter� für Ju�t.iz 

n3ch § 93a Ab�. 1 ABGB für dae Jahr 1987 i�t. die 

Ermit.tlung der namensrechtlichen Folgen der 

y ...... Eheschließungen im erzten Halb j ahr 1986 zugrunde zu l egen. 

(., J ) 
,/� '" ,/ 

Artit�el IV 

Schlußbe�timmungen 

5 1. Dicecs Bundccgezet.z tritt am 1. Jänner 1986 in 

Kraft. 

§ 2. Verordnungen zur Durchführ�ng dieze� Bundesgeset.z 

können ab dem Tag eeiner Kundmachung er 1 3 s �en wercen. 

� Mit der Voll=iehung die�e� Buneesgcsetze� eine 

betraut.: 

19�5C 
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